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Entschließung über die Tabelle zur Veranlagung der Beiträge  

zum Haushalt für 2016 
1
 

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen Arbeitsorganisation 

beschließt, dass gemäß der üblichen Praxis, die Beitragssätze der Mitglied-
staaten der IAO an ihre Beitragssätze in den Vereinten Nationen anzupassen, der 
in Anhang II zu diesem Bericht enthaltene Entwurf der Tabelle zur Veranlagung 
der Beiträge für 2016 angenommen wird. 

 

                                                           
1
 Angenommen am 10. Juni 2015. 




